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VERMERK
der Ständigen Vertretung Dänemarks
für die Delegationen
Betr.: Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den 

Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden

Im Einklang mit Artikel 29 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates vom 

27. November 2008 über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen 

und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden, teilt die dänische Regierung 

dem Generalsekretariat des Rates und der Kommission Folgendes mit:

[…]

2. Angaben zu den Kontrollstellen gemäß Artikel 25

Gemäß Artikel 29 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses übermitteln die Mitgliedstaaten dem 

Generalsekretariat und der Kommission vor dem 27. November 2010 Angaben zu den in Artikel 25 

genannten Kontrollstellen.
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Gemäß Artikel 25 Absatz 1 sehen die Mitgliedstaaten vor, dass eine oder mehrere öffentliche 

Stellen beauftragt werden, bei der Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieses 

Rahmenbeschlusses erlassenen innerstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu beraten und 

die Anwendung dieser Vorschriften zu überwachen. Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen 

Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahr.

Zu diesem Zweck hat Dänemark gemäß Artikel 25 Absatz 1 zwei öffentliche Stellen benannt.

Die Kontrolle über die Verarbeitung personenbezogener Daten für die öffentliche Verwaltung wird 

von folgender Stelle wahrgenommen:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 Kopenhagen K

www.datatilsynet.dk

Die Kontrolle über die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Gerichte wird von folgender 

Stelle wahrgenommen:

Domstolsstyrelsen

Store Kongensgade 1-3

1264 Kopenhagen K

www.domstolsstyrelsen.dk

In diesem Zusammenhang wird darüber hinaus auf die Bestimmungen der Kapitel 16 und 17 des 

Gesetzes Nr. 429 vom 31. Mai 2000 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(einschließlich späterer Änderungen), die als Anlage 5 beigefügt sind, hingewiesen.

(Schlussformel)

Jeppe Tranholm-Mikkelsen

Botschafter, Ständiger Vertreter
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